
Volkswirtschaftsdepartement 

 Amt für Raumentwicklung 
 

Schiffstationierungskonzept 
Grundlage für die kantonale Richtplanung 

2025 

 

 

  
 

  
www.sz.ch 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titelbilder 

Bild 1: Föhnhafen Brunnen (Amt für Raumentwicklung) 

Bild 2: Ver- und Entladestelle Hurdner Feld (Verkehrsamt) 

 



 

  - 3 -  

Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung .................................................................................................................. 4 

1.1 Ausgangslage .................................................................................................... 4 

1.2 Auftrag ............................................................................................................. 4 

1.3 Abgrenzung ....................................................................................................... 4 

1.4 Vorgehen ........................................................................................................... 5 

2 Analyse...................................................................................................................... 6 

2.1 Bisherige Entwicklung ........................................................................................ 6 

2.2 Vorhandene Kontingente .................................................................................... 7 

2.3 Bisherige Handhabung Kanton Schwyz und Nachbarkantone ................................. 7 

2.4 Zielbilder .......................................................................................................... 7 

2.4.1 Schiffstationierung .................................................................................... 8 
2.4.2 Ver- und Entladestellen ............................................................................. 8 

2.5 Bestandesaufnahme ........................................................................................... 9 

2.5.1 Umfrage ................................................................................................... 9 
2.5.2 Bewertungsmatrix ..................................................................................... 9 
2.5.3 Erkenntnisse Schiffstationierungen ........................................................... 11 
2.5.4 Erkenntnisse Ver- und Entladestellen ........................................................ 12 
2.5.5 Erkenntnisse Nutzungsintensität .............................................................. 12 

2.6 Fazit ............................................................................................................... 13 

3 Konzept ................................................................................................................... 14 

3.1 Grundsätze ...................................................................................................... 14 

3.1.1 Allgemein ............................................................................................... 14 
3.1.2 Privater Schiffsverkehr ............................................................................. 15 
3.1.3 Lastschifffahrt ........................................................................................ 15 
3.1.4 Öffentliche Schifffahrt ............................................................................. 15 

3.2 Schiffstationierungen ....................................................................................... 16 

3.2.1 Kriterien für Erweiterungen ...................................................................... 16 
3.2.2 Einschränkungen für Erweiterungen .......................................................... 17 
3.2.3 Verfahren bei Erweiterungen .................................................................... 17 
3.2.4 Richtplaneintrag ..................................................................................... 18 

3.3 Ver- und Entladestellen .................................................................................... 20 

3.3.1 Kriterien für Erweiterungen ...................................................................... 20 
3.3.2 Einschränkungen für Erweiterungen .......................................................... 20 
3.3.3 Verfahren bei Erweiterungen .................................................................... 20 
3.3.4 Richtplaneintrag ..................................................................................... 20 

4 Kommunale Nutzungsplanung ................................................................................... 22 

4.1 Schiffstationierungen ....................................................................................... 22 

4.2 Ver- und Entladestellen .................................................................................... 22 

5 Anhang .................................................................................................................... 23 

5.1 Glossar ........................................................................................................... 24 

5.2 Bewertungsmatrix ............................................................................................ 25 

5.3 Objektblätter ................................................................................................... 31 





 

  - 5 -  

1.4 Vorgehen 
In der ersten Phase erfolgte eine Analyse auf Basis der relevanten Grundlagen, um die bisherige Ent-
wicklung, die vorhandenen Kontingente auf den Seen und die bestehenden Bestimmungen in kanto-
nalen Richtplänen zu ermitteln. Daneben wurde mittels schriftlicher Umfrage eine Bestandesauf-
nahme sowie die Entwicklungsvorstellungen der Betreiber ermittelt. Die Umfrage wurde zu sämtli-
chen im Richtplan enthaltenen Ver- und Entladestellen sowie Schiffstationierungen durchgeführt. 
Zusätzlich wurden weitere grössere Schiffstationierungen ebenfalls in die Umfrage aufgenommen. 
Die Einladung zur Umfrage ging an die Betreiber, die jeweils betroffenen Gemeinden und punktuell 
die von den Anlagen tangierten Schifffahrtsgesellschaften. 
 
Um eine einheitliche Auswertung zu ermöglichen, wurden die Informationen zu den einzelnen 
Standorten in einer zweiten Phase in eine Bewertungsmatrix übertragen. Aufbauend auf diesen Er-
kenntnissen wurde das SSK erarbeitet. 
 
Der Entwurf des Konzepts wurde nach der verwaltungsinternen Anhörung in eine Mitwirkung gege-
ben. Dabei wurden neben den Seegemeinden auch die Teilnehmenden der Umfrage einbezogen. Die 
Ergebnisse der Mitwirkung wurden ausgewertet und auf geeignete Art und Weise in das Konzept in-
tegriert. Schliesslich wird das bereinigte SSK dem Regierungsrat als Richtplangrundlage zur Verab-
schiedung vorgelegt. 
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2 Analyse 
Im Kanton Schwyz befinden sich neun Seen. Der Lauerzersee, Sihlsee, Wägitalersee, Glattalpsee 
und Hirschlensee befinden sich vollständig auf Schwyzer Boden. Den Zugersee, Vierwaldstättersee, 
Zürich-Obersee und Zürichsee teilt Schwyz mit Nachbarkantonen. Bis auf den Glattalpsee und den 
Hirschlensee werden die Seen mit Schiffen befahren. 
 

2.1 Bisherige Entwicklung 
Damit ein Schiff zugelassen und damit immatrikuliert wird, ist ein Stationierungsplatz vorzuweisen. 
Mittels der Anzahl immatrikulierten Schiffe kann die Anzahl der seebefahrenden Schiffe ermittelt 
werden. 
 
Im betrachteten Zeitraum ab 1990 ist bei den Motorbooten eine leicht zunehmende und bei den Se-
gelbooten eine leicht abnehmende Tendenz feststellbar. Die Entwicklung der im Kanton Schwyz im-
matrikulierter Schiffe sind seit der Datenerhebung von 2007 tendenziell leicht zurückgegangen, wo-
bei der Vierwaldstättersee mit einer leichten Zunahme die Ausnahme bildet. 
 

 
 
* Der ab dem Jahr 2014 erkennbare Rückgang des Schiffsbestandes ist auf eine 
Methodik-Anpassung der EDV zurückzuführen. Beim früheren System sind alle 
hinterlegten Kontrollschilder ebenfalls mitgerechnet worden. Ab 2014 wurden 
diese nicht mehr berücksichtigt.  

Legende: 

Abb. 1: Entwicklung Schiffsbestände nach See (Quelle: Verkehrsamt)  
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2.2 Vorhandene Kontingente 
Beim Vierwaldstättersee und dem Sihlsee sind Nutzungskontingente vorhanden. 
 
Auf dem Vierwaldstättersee ist für den Kanton Schwyz ein Kontingent von 1340 Standplätzen fest-
gelegt (Interkantonale Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee vom 20. Juni 
1997, SRSZ 784.322.1). Ausgenommen von dieser Beschränkung sind unter anderem Güterschiffe, 
Schiffe mit befristeter Zulassung und Schiffe ohne Verbrennungsmotor. Das Kontingent auf dem 
Vierwaldstättersee ist noch nicht ausgeschöpft. 
 
Die Nutzung des Sihlsees durch die Schifffahrt ist auf 700 Boote und 70 Kleinboote begrenzt (RRB 
Nr. 809/1979 vom 30. April 1979 und RRB Nr. 1450/1980 vom 19. August 1980). Nicht auf dem 
Sihlsee immatrikulierte Boote bedürfen einer speziellen Wasserungsbewilligung der kantonalen 
Schiffskontrolle. Das Kontingent auf dem Sihlsee ist ausgeschöpft. Ausbauten, welche neue Statio-
nierungsplätze bedürfen, können nur unter Aufhebung bestehender Plätze erfolgen. 
 
Weitergehende Kontingentierungen und Stationierungen bei einzelnen Anlagen werden in den nach-
gelagerten Verfahren zum Richtplan (Nutzungsplan, Gestaltungsplan) zu berücksichtigen sein. 
 

2.3 Bisherige Handhabung Kanton Schwyz und Nachbarkantone 
Mit der Richtplanüberarbeitung 2016 wurden im Kapitel "V-7 Schiffsverkehr" allgemeine Grundsätze 
formuliert sowie die Ausbaumöglichkeiten mittels Objektaufzählung festgelegt. Mit der Richtplanan-
passung 2018 wurden die dannzumal bekannten Ausbauvorhaben aktualisiert. 
 
Im Richtplan des Kantons Schwyz werden Ver- und Entladestellen sowie Schiffstationierungen ab 
100 Plätzen berücksichtigt. Diese Mindestgrösse von Schiffstationierungen, welche als richtplanrele-
vant gelten, wurde von der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung abgeleitet. Denn gemäss An-
hang 13 der "Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung" (UVPV vom 19. Oktober 1988, 
SR 814.011) unterliegen Industriehafen mit ortsfesten Lade- und Entlade-Einrichtungen sowie 
Bootshafen mit mehr als 100 Bootsplätzen in Seen oder mehr als 50 Bootsplätzen in Fliessgewäs-
sern der UVP-Pflicht. 
 
Die Richtpläne der Nachbarkantone beinhalten mehrheitlich allgemeine Bestimmungen und Ob-
jektnennungen zum Thema Schifffahrt. Dabei wird das Thema Zentralisierung von Hafenanlagen 
vielfach aufgegriffen. Mehrere Kantone bezeichnen im Richtplan Standorte, bei welchen eine Erwei-
terung geplant ist. Der Kanton Uri nennt auch Standorte, welche von einer massgebenden Erweite-
rung ausgeschlossen sind. Eine zusätzliche Festlegung im Sinne einer Plafonierung der Schiffstatio-
nierungen ist einzig bei den Kantonen Zürich und St. Gallen für den Zürichsee zu finden. Oft ist bei 
den Nachbarkantonen für die Erstellung oder wesentliche Änderung von Schiffstationierungsanlagen 
ein Nutzungsplanungsverfahren durchzuführen. 
 

2.4 Zielbilder 
Mittels Zielbilder werden die Gegebenheiten und Voraussetzungen einer idealen Schiffstationie-
rungsanlage sowie einer Ver- und Entladestelle definiert. Daraus können für die Schifffahrt relevante 
Themenbereiche abgeleitet werden. 
 
  





 

  - 9 -  

2.5 Bestandesaufnahme 
 

2.5.1 Umfrage 
Um den Bestand sowie die Entwicklungsvorstellungen von Ver- und Entladestellen sowie Schiffstati-
onierungen zu evaluieren, wurde eine Umfrage durchgeführt. Die Umfrage wurde zu sämtlichen im 
Richtplan enthaltenen Ver- und Entladestellen sowie Schiffstationierungen vorgenommen. Zusätzlich 
wurden Schiffstationierungen mit mindestens 50 Plätzen in die Umfrage einbezogen. Eingeladen 
wurden die Betreiber, die jeweils betroffenen Gemeinden, die von den Anlagen tangierten Schiff-
fahrtsgesellschaften sowie die Eigentümerin des Sihlsees. 
 
Die aus der Umfrage hervorgegangenen Angaben zu den verschiedenen Schiffstationierungen sowie 
Ver- und Entladestellen beinhalteten verschiedene Aussagetiefen und Konkretisierungsgrade.  
Um eine einheitliche und möglichst objektive Auswertung zu ermöglichen, wurde eine Bewertungs-
matrix erstellt, in welche die Umfrageergebnisse einflossen. 
 

2.5.2 Bewertungsmatrix 
Mit einer Bewertungsmatrix wurde der Ist-Zustand beurteilt. Hierzu wurden von den Zielbildern Kri-
terien abgleitet wie Infrastruktur, Natur und Landschaft, Lage, Erschliessung oder Nutzungskon-
flikte. Diesen wurde eine Relevanz zugeordnet (tief, mittel oder hoch) und die verschiedenen Abstu-
fungen der Auswirkungen (positiv bis negativ) wurden näher definiert (vgl. Anhang). 
 
Bei Schiffstationierungen wurden die definierten Kriterien folgendermassen aufgeschlüsselt: 
Bezüglich der Infrastruktur wurde der Ausbaugrad mittels vorliegenden Wasserungsstellen, sanitäre 
Anlagen, Ver- und Entsorgung sowie Tankstellen ermittelt. Beim Kriterium Natur und Landschaft 
wurde festgestellt, ob Gebiete des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), 
nationale und kantonale Naturschutzgebiete oder Inventare betroffen sind. Auf weitere Themen wie 
beispielsweise Fischlaichgebiete oder der Gewässerraum wurde insbesondere aufgrund fehlender Da-
tengrundlagen verzichtet. Die Lage der Schiffstationierungen wurde mittels Lage zur Siedlung sowie 
der Ausrichtung betrachtet. Erschliessungstechnisch wurden die Zufahrt sowie Parkplätze und die 
Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr bewertet. Auch wurden weitere Kriterien untersucht wie 
die Auslastung und der öffentliche Zugang zur Hafenanlage am Tag. Weiter wurden Ortsbilder und 
Kulturdenkmäler, unter Berücksichtigung des ISOS und der generalisierten archäologischen Gebiete, 
sowie auftretende Nutzungskonflikte mit der Freizeit oder der Kursschifffahrt untersucht. Bei der 
Auslastung wurden die Trockenplätze nicht berücksichtigt, da diese bezüglich der Handhabung auf-
wändiger und somit weniger attraktiv sind (Transport zu See/Trockenplatz, ein-/auswassern). 
 
Den Schiffstationierungen vergleichbar wurden bei Ver- und Entladestellen die Kriterien Natur und 
Landschaft, die Lage zur Siedlung, die Ausrichtung, Aspekte von Ortsbild und Kulturdenkmäler so-
wie auftretende Nutzungskonflikte mit der Freizeit und der Kursschifffahrt bewertet. Zudem wurden 
weitere Kriterien betrachtet wie Auftreten von Lärmbeschwerden oder Zufahrt. Die Infrastruktur 
wurde nicht beurteilt, da der Infrastrukturbedarf je nach Standort sehr unterschiedlich ist. 
 
Die detaillierte Analyse der verschiedenen Standorte ist im Anhang ersichtlich. Daraus ergibt sich 
eine Übersicht, welche eine grobe Gesamtwertung der verschiedenen Kriterien je Standort aufzeigt. 
 
Die Bewertungsmatrix sowie deren Auswertung ist eine Hilfestellung zur Analyse des Ist-Zustandes, 
welche eine grobe Einschätzung der Standorte sowie eine Gesamtsicht über alle Standorte ermög-
licht. Für eine umfassende Beurteilung der verschiedenen Standorte ist eine einzelfallspezifische 
Beurteilung notwendig, was Aufgabe nachgelagerter Planungen ist. 
 



 

  - 10 -  

 

Abb. 2: Auswertung der Bewertungsmatrix für Schiffstationierungen (Quelle: Amt für Raumentwicklung) 
 
 
  

Legende:  

Abb. 3: Auswertung der Bewertungsmatrix von Ver- und Entladestellen (Quelle: Amt für Raumentwicklung) 
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2.5.3 Erkenntnisse Schiffstationierungen 
Infrastruktur 
21 der 32 untersuchten Schiffstationierungen besitzen Wasserungsstellen und 26 Standorte verfü-
gen über sanitäre Anlagen. Nur elf Anlagen verfügen weder über einen Frischwasseranschluss noch 
eine Fäkalienabsauganlage oder eine Entleerungsmöglichkeit für Kassettentoiletten. Tankstellen sind 
vereinzelt vorhanden. Damit verfügen die meisten Anlagen über ein Mindestmass an Infrastruktur. 
 
Natur und Landschaft 
Zehn der untersuchten Schiffstationierungen liegen im und fünf neben BLN-Gebieten. Nur eine An-
lage liegt in und fünf Anlagen angrenzend zu nationalen und kantonalen Naturschutzgebieten und 
Inventaren. Bezüglich der strategischen Planung Seeufer liegen zwei Standorte in Gebieten mit ho-
hem Nutzen und acht entweder in Gebieten mit mittlerem Nutzen oder sind angrenzend zu einem 
Gebiet mit hohem Nutzen. 
 
Lage 
Beinahe alle Anlagen liegen in oder direkt neben einer Siedlung oder sind vom Siedlungsgebiet in 
15 Minuten Gehdistanz erreichbar. 
Die Hälfte der Anlagen hat eine Süd- und/oder West-Ausrichtung, was aufgrund des Windes einen 
erhöhten Wellenschlag bedeuten kann. Wie bei den einzelnen Anlagen darauf reagiert wird, wurde 
nicht detaillierter untersucht. 
 
Erschliessung 
Bei 25 Anlagen sind keine Konflikte bezüglich Erschliessung bekannt und es sind ausreichend Auto-
parkplätze vorhanden. Die restlichen sieben Anlagen weisen Verbesserungspotenzial auf. Die Er-
schliessung mit dem ÖV ist bei drei Anlagen gut bis sehr gut, bei zehn Anlagen mittelmässig, bei 
sechs Anlagen gering und 13 Anlagen liegen ausserhalb der ÖV-Güteklasse. 
 
Auslastung 
Bei der Auslastung werden nur die Nass-, Bootshaus- und Bojenplätze ohne Trockenplätze betrach-
tet. Beinahe alle Anlagen verfügen über eine Auslastung von über 90 %, Zweidrittel sogar von über 
97 %. Dies zeigt eine hohe Nachfrage nach Stationierungsplätzen. 
 
Zugang zur Hafenanlage für die Öffentlichkeit 
Elf Hafenanlagen sind vollständig und neun mehrheitlich für die Öffentlichkeit zugänglich. Zehn Ha-
fenanlagen sind privat und ohne Zugang für die Öffentlichkeit. 
 
Ortsbilder und Kulturdenkmäler 
18 Anlagen sind weder von einem ISOS-Perimeter noch von einem archäologischen Gebiet betrof-
fen. Neun Schiffstationierungen liegen in einem ISOS-Perimeter mit Erhaltungsziel und/oder mehr-
heitlich in einem archäologischen Gebiet. Fünf Anlagen befinden sich in einem ISOS-Perimeter ohne 
Erhaltungsziel und/oder teilweise in einem archäologischen Gebiet.  
 
Konflikte mit Freizeitaktivitäten 
Nur vier Anlagen weisen Konflikte mit Freizeitaktivitäten auf.  
 
Konflikte mit Kursschiffen 
Auch hier sind es nur wenige Anlagen, welche entweder einen Konflikt mit der Kursschifffahrt auf-
grund der Nichteinhaltung des Abstands (drei Anlagen) oder Probleme mit dem aus der Kursschiff-
fahrt resultierenden Wellenschlag aufweisen (zwei Anlagen). Die restlichen 27 Hafenanlagen weisen 
keine Konflikte mit der Kursschifffahrt auf. 
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Raum pro Boot beansprucht wird. Auch werden mögliche Ausbauten beim Vierwaldstättersee und 
dem Sihlsee durch die Begrenzung der Schiffszulassung limitiert. Wobei beim Vierwaldstättersee 
noch freie Kontingente verfügbar sind. 
 
Aus diesen Erkenntnissen sowie aus der bisherigen Entwicklung kann zum heutigen Zeitpunkt ange-
nommen werden, dass sich die Nutzungsintensität mittelfristig nicht entscheidend erhöhen wird. 
Demzufolge müssen derzeit keine nutzungsbeschränkenden Massnahmen getroffen werden. 
 

2.6 Fazit 
Die bisherige Entwicklung zeigt, dass die Anzahl der im Kanton Schwyz immatrikulierten Boote seit 
2007 tendenziell leicht rückläufig ist. Auch wurden mittels Umfrage nur wenige Standorte von 
Schiffstationierungen sowie Ver- und Entladestellen bekannt, welche von den Anlagenbetreibern we-
sentlich ausgebaut werden sollen. Die bisherige Handhabung der Schiffstationierungen und der Ver- 
und Entladestellen ist mit der Praxis in den Nachbarkantonen vergleichbar. Mit der nächsten Richt-
plananpassung sollen die Inhalte des Richtplankapitels "V-7 Schiffsverkehr" aktualisiert und wo nötig 
vervollständigt werden, insbesondere dort wo Ausbauvorhaben bekannt sind. 
 
  



 

  - 14 -  

3 Konzept 
Das Konzept besteht aus Grundsätzen sowie den Bestimmungen für den Umgang mit Schiffstatio-
nierungen und Ver- und Entladestellen.  
 

3.1 Grundsätze 
Die nachfolgenden Grundsätze beziehen sich auf die private Schifffahrt, die Lastschifffahrt und die 
öffentliche Schifffahrt.  
 

3.1.1 Allgemein 
Einerseits sind Seen prägende Landschaftselemente, welche mit den Uferbereichen einen wertvollen 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen bilden. Andererseits sind Seen und Uferbereiche begehrte Erho-
lungsräume für die Bevölkerung. Der Nutzungsdruck steigt mit dem Bevölkerungswachstum weiter 
an. Um diesen mehrheitlich entgegengesetzten Interessen Rechnung zu tragen, ist eine raumplaneri-
sche Interessenabwägung auf Stufe Richt- und Nutzungsplanung essentiell. 
Grundsatz: 
Bei der Erstellung oder bei wesentlichen Änderungen von Schiffstationierungen sowie Ver- und Ent-
ladestellen sind mittels Interessenabwägung die Nutzungs- und Schutzinteressen gegeneinander ab-
zuwägen. Die Nutzungsintensität der Seen ist verträglich zu halten. 
 
Bauten und Anlagen der Schifffahrt beeinflussen Landschaftsräume in deren Erscheinung. 
Grundsatz: 
Bauten und Anlagen der Schifffahrt sind möglichst landschaftsverträglich einzuordnen. 
 
Gewässer bilden den Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten und sind vor invasiven aquatischen 
Organismen zu schützen. Der Gewässerraum dient der langfristigen Gewährleistung der natürlichen 
Funktionen der Gewässer und dem Schutz vor Hochwasser. 
Grundsatz: 
Der Gewässerraum und die -ökologie sind zu schonen und vor invasiven aquatischen Organismen zu 
schützen. 
 
Um Synergien mit bestehenden Infrastrukturen zu nutzen und dem raumplanerischen Konzentrati-
onsprinzip zu entsprechen, sind Erweiterungen von bestehenden Standorten gegenüber der Erstel-
lung von neuen Standorten zu priorisieren. 
Grundsatz: 
Erweiterungen von bestehenden Standorten sind gegenüber neuen Standorten zu priorisieren. Neue 
Standorte sollen nur im Ausnahmefall, nach eingehender Prüfung von Alternativstandorten im ent-
sprechenden See in Betracht gezogen werden. 
 
Die Umwelt soll durch die Schifffahrt möglichst wenig belastet werden. 
Grundsatz: 
Die Schifffahrt und damit verbundene Bauten und Anlagen sind mit möglichst geringen Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu gestalten. 
 
See- und Flussufer sollen freigehalten und der öffentliche Zugang und die Begehung erleichtert wer-
den (Art. 3 Abs. 2 Bst. c RPG). Sofern aus betrieblicher Sicht möglich, soll von Absperrungen und 
Umzäunungen von Anlagen abgesehen und öffentliche Zugänge geschaffen werden. 
Grundsatz: 
Der Zugang für die Öffentlichkeit zum See und Seeufer ist zu berücksichtigen, sofern dies aus be-
trieblicher Sicht möglich ist. Insbesondere bei siedlungsnahen Standorten oder in Naherholungsge-
bieten ist dem eine erhöhte Beachtung beizumessen. 
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Die im öffentlichen Interesse liegende Schifffahrt sowie Lastschifffahrt ist zu priorisieren. 
Grundsatz: 
Die Kursschifffahrt sowie die Lastschiffe haben Priorität gegenüber privaten Interessen an Hafenan-
lagen. 
 

3.1.2 Privater Schiffsverkehr 
Bestehende sowie geplante Stationierungsanlagen für den privaten Schiffsverkehr sollen zu zentralen 
Anlagen zusammengefasst werden. Durch die Nutzung bestehender Infrastrukturen und der Berück-
sichtigung des raumplanerischen Konzentrationsprinzips wird der Raumbedarf minimiert. Zudem soll 
eine Konzentration der Nutzung zu einer Verminderung von Nutzungskonflikten führen. Bei der Zent-
ralisierung sind neben der Ökologie weitere Raumansprüche geeignet zu berücksichtigen. 
Grundsatz: 
Bestehende sowie geplante Stationierungen für den privaten Bootsverkehr sind in zentralen Anlagen 
zusammenzufassen, welche mit entsprechender Infrastruktur ausgerüstet sind und an möglichst öko-
logisch unempfindlichen Stellen liegen. 
 

3.1.3 Lastschifffahrt 
Vor allem beim Gesteins- und Kiesabbau zählt die Lastschifffahrt zu den ökologischen Beförderungs-
arten, welche nach Möglichkeit gefördert werden soll. Das Verkehrsamt steht den Betreibern bei all-
fälligen Entwicklungsabsichten beratend zur Seite. 
Grundsatz: 
Der Kanton setzt sich für attraktive umweltschonende Transporte von Massengütern auf dem Wasser-
weg durch die Lastschifffahrt ein. 
 

3.1.4 Öffentliche Schifffahrt 
Passagierschiffe nehmen mehrheitlich touristische Funktionen wahr. Die Erschliessungsfunktion 
spielt eine untergeordnete Rolle. Für beide Funktionen ist die Einbindung in das öffentliche Ver-
kehrsnetz wichtig. 
Grundsatz: 
Die Einbindung der Schifffahrtslinien in das öffentliche Verkehrsnetz ist zu berücksichtigen. 
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im kantonalen Richtplan ist die kommunale Nutzungsplanung anzupassen. Das Vorgehen bei kom-
munalen Nutzungsplanungen ist in Kapitel 4 beschrieben. Anschliessend erfolgt das Baubewilli-
gungsverfahren. Die Interessenabwägung erfolgt jeweils stufengerecht. 
 
Erweiterungen grosser Schiffstationierungen, die als nicht wesentlich gelten, sowie zonenkonforme 
Erweiterungen werden im Baubewilligungsverfahren beurteilt. 
 
Mittelgrosse Schiffstationierungen mit 40-100 Plätzen werden bezüglich wesentlichen Erweiterun-
gen im Einzelfall beurteilt. Es ist im Baubewilligungsverfahren zu prüfen, ob die Erweiterung an ei-
nem geeigneten Standort projektiert ist, ob die Art und das Mass der Erweiterung für Raum und Um-
welt verträglich und mit den vorhandenen Gegebenheiten vereinbar ist. 
 

3.2.4 Richtplaneintrag 
Im Richtplan sollen Grundsätze auf Basis des Schiffstationierungskonzepts formuliert sowie die Aus-
baumöglichkeiten mittels Objektaufzählung festgelegt werden. Grosse Schiffstationierungen mit über 
100 Plätzen haben grössere Auswirkungen auf Raum und Umwelt und sind deshalb richtplanrele-
vant. 
 
 

 

Abb. 5: Richtplanrelevante Schiffstationierungen mit über 100 Plätzen (Quelle: Amt für Raumentwicklung) 
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3.3 Ver- und Entladestellen 
 

3.3.1 Kriterien für Erweiterungen 
Kriterien für Erweiterungen von Ver- und Entladestellen sind einzelfallspezifisch zu klären, da diese 
unter anderem stark von den Abbautätigkeiten abhängen. 
 

3.3.2 Einschränkungen für Erweiterungen 
Wesentliche Erweiterung von Ver- und Entladestellen dürfen nicht in Ausschlussgebieten, die durch 
übergeordnetes Recht definiert sind, erfolgen. Solche ökologisch sensiblen Gebiete sind nationale 
Biotope (Moore, Auen, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und -weiden), Wald oder Wasser- und 
Zugvogel-Reservate von nationaler Bedeutung. 
 

3.3.3 Verfahren bei Erweiterungen 
Es ist fallspezifisch zu klären, ob eine Erweiterung einer Ver- und Entladestelle wesentlich ist und es 
einer raumwirksamen Abstimmung auf kantonaler Ebene mittels Richtplaneintrag bedarf. Auch im 
Einzelfall muss geklärt werden, ob vor dem Baubewilligungsverfahren ein kommunales Nutzungspla-
nungsverfahren erforderlich ist. 
 

3.3.4 Richtplaneintrag 
Ver- und Entladestellen haben grössere Auswirkungen auf Raum und Umwelt und sind per se richt-
planrelevant. 
 

 
Abb. 6: Alle Ver- und Entladestellen im Kanton Schwyz 
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5 Anhang 
  



 

  - 24 -  

5.1 Glossar 
 
Bojenplatz Schiffstationierungsplatz im Gewässer ohne Steganlagen, wobei das 

Schiff an einer Boje befestigt wird. Um an Land zu gelangen, muss ein 
Beiboot oder anderes Schiff benutzt werden. 
 

Bootshausplatz Gedeckter Schiffstationierungsplatz in einem Bootshaus oder einer 
Bootshalle. Dabei ist es unerheblich, ob das Schiff im Wasser liegt oder 
hochgezogen über dem Wasser stationiert ist. 
 

Domizilboote Boote, welche auf einem Binnengrundstück, meist am Wohnort (Abstell-
platz, Garage usw.) stationiert sind und nach jedem Gebrauch ausge-
wassert werden müssen. 
 

Entladestelle Areal, auf dem Güter (im Kanton Schwyz oft Gestein) von einem Schiff 
entladen werden. 
 

Gästeplatz Temporärer Stationierungsplatz für ein immatrikulationspflichtiges 
Schiff. 
 

Nassplatz Ungedeckter Schiffstationierungsplatz im Wasser an einem Steg oder in 
einer zentralen Stationierungsanlage. 
 

Schiffe, welche einer 
Schiffstationierung be-
dürfen 

Schiffe, die auf oder über der Wasserfläche stationiert oder auf einem 
öffentlichen Gewässer eingesetzt werden. 
Ausnahmen: 

- Schiffe, die kürzer sind als 2.5 m 
- Strandboote (bspw. Gummiboote) und dergleichen 
- Paddelboote, Rennruderboote, Segelbretter, Drachensegelbretter 

und weitere Wassersportgeräte 
 

Schiffstationierungs-
platz 

Bewilligter Platz, an dem dauernd ein immatrikulationspflichtiges Schiff 
stationiert werden darf. Dies kann ein Bojenplatz, Bootshausplatz, Nass-
platz oder ein Trockenplatz sein. 
 

Slipanlage Eine schräge Ebene/Rampe (mit oder ohne Schienen), auf der Schiffe 
ins Wasser gelassen oder vom Wasser ans Land gezogen werden können. 
 

Trockenliegeplatz Schiffstationierungsplatz auf Ufer- sowie ufernahen Grundstücken (voll-
ständig an Land abgestellt). 
 

Verladestelle Areal, auf dem Güter auf ein Schiff geladen werden. 
 

Wasserungsstelle Ort für das bewilligte Ein- oder Auswassern von Schiffen. 
 

Zentrale Anlage Schiffstationierungen ab 40 Plätzen, deren Plätze auch an Dritte ver-
mietet werden und somit über den Eigengebrauch hinausgehen. 
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5.2 Bewertungsmatrix 
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  - 30 -  
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5.3 Objektblätter 
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Standort:  1.2 Bächau, Freienbach 
 
Betreiber/In: KIBAG Dienstleistungen AG KIBAG Marina, Daniel Kallenbrunn, 

Bächaustrasse 69, 8806 Bäch 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Ersatz der bestehenden Slipanlage durch eine Travel-Liftanlage 
- geplanter Bootssteg als Umschlag- und Serviceplatz und als Wellenbrecher  
- Modernisierung  
- Umgebungsaufwertung 
- Massvoller Ausbau der Stationierungsplätze 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Lage: im Siedlungsgebiet 
- Erschliessung: keine ÖV-Güteklasse 
- innerhalb archäologischem Gebiet 
- Wasserpflanzen: invasive Neophyten (Nuttalls Wasserpest) 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Grundwasserschutzzonen S3 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Festsetzung (wie bisher) 
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Standort:  1.07 Hurdner Feld, Freienbach 
 
Betreiber/In:  Johann Müller AG, Stephan Jud, Allmeindstrasse 11, 8716 Schmerikon 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Anpassung und Ausbau: Die Anlage muss in ihrer Grösse und Anordnung flächen- und be-

triebsoptimiert werden. Das Vorhaben befindet sich in der strategischen Konzeptphase. 
 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Lage: im Siedlungsgebiet, 
- Lärm: Umschlag problematisch für Anwohner 
- Erschliessung: Zufahrt seeseitig schmal, strassenseitig sehr enge Platzverhältnisse 
- Konflikte mit Freizeitaktivitäten 
- Kerngebiet Reptilien 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Zwischenergebnis  
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Standort:  1.8 Hurdnerfeld/Seefeld, Freienbach  
 
Betreiber/In: Korporation Pfäffikon, Andreas Meyerhans, Geschäftsführer,  

Hurdnerwäldlistr. 27a, 8808 Pfäffikon 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Neubau der Werft der Seedamm Marina Pfäffikon (bewilligtes Bauprojekt) 
- Anpassung der Infrastruktur an breitere und längere Boote 
- Optimierung der Platzsituation 
- Bedarf nach mehr Plätzen vorhanden 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Aufschüttungs- und Bootshafenkonzept, bewilligt mit RRB Nr. 1096 vom 16. Juni 1980 
- Kerngebiet Reptilien 
- Wasserpflanzen: invasive Neophyten 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Festsetzung für bewilligtes Projekt, Zwischenergebnis für 
weitere Vorhaben 
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Standort:  1.9 Hensa Werft, Altendorf 
 
Betreiber/In: Hensa AG, Oliver Hensler, Seestrasse 36, 8852 Altendorf 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Teilabbruch der bestehenden Werft mit Neubau vollautomatischer Bootshalle inkl. Auto-

parkplätze (bewilligtes Projekt).  
- gesamtes Liegeplatzkontingent soll ausgeschöpft werden (keine zusätzliche Flächenbean-

spruchung) 
- Neubau der alten sanierungsbedürftigen Bootshallen auf KTN 2017 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Festsetzung  
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Standort:  1.13 Spreitenbach, Lachen 
 
Betreiber/In: Genossame Lachen, Veronika Bauman / André Winistörfer, Aastrasse 

12/14, 8853 Lachen 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Verlagerung des Segelhafens mittels schwimmender Betonmole in den See 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Koordination mit Schiffstationierungsanlage 1.12 Kalchofner  
- Lage: angrenzend an BLN-Gebiet Nr. 1406 Obersee und kantonales Naturschutzgebiet 

Aahorn  
- Zugang für die Öffentlichkeit 
- Erschliessung: keine ÖV-Güteklasse  
- Revitalisierungsplanung Seeufer  
- Wasserpflanzen: Arten auf der roten Liste und invasive Neophyten (Seegras) 
- Fördergebiet Reptilien 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Festsetzung (wie bisher) 
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Standort:  1.14 Ennet-Aa, Lachen 
 
Betreiber/In: Genossame Lachen, Veronika Baumann / André Winistörfer, Aastrasse 

12/14, 8853 Lachen 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Verlängerung der nördlichen Hafenmole zum Schutz von Starksturmereignissen 
- Bestandesmodernisierungen beim Segelhafen 
- Verbesserung der Platzverhältnisse für bestehende Bootsplätze 
- Prüfung einer geringfügigen Erweiterung von maximal zehn Stationierungsplätzen im gan-

zen Perimeter 
- Neubau eines kleinen Infrastrukturgebäudes beim Motorboothafen für Unterbringung von 

nautischem Hafenequipment  
 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Lage: angrenzend an BLN-Gebiet Nr. 1406 Obersee und kantonales Naturschutzgebiet 

Aahorn 
- Erschliessung: keine ÖV-Güteklasse, für MIV besteht Beschränkung, zu wenig Parkplätze 
- Zugang für die Öffentlichkeit 
- Wasserpflanzen: invasive Neophyten (Seegras) 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Zwischenergebnis 
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Standort:  1.15 Franzrüti, Wangen 
 
Betreiber/In: Genossame Wangen, Leuholz 12. 8855 Wangen 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Umnutzung der Gästeplätze am Steg Nr. 7 (derzeit in Abklärung) 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Lage: angrenzend an BLN-Gebiet Nr. 1406 Obersee und kantonales Naturschutzgebiet 

Nuolen Ried  
- Erschliessung: keine ÖV-Güteklasse, zudem Zufahrt schmal  
- Haltung Gemeinde: Spielraum für Erweiterung gering (Platzverhältnisse, zu wenig Park-

plätze) 
- Fördergebiet Reptilien 
- Wasserpflanzen: invasive Neophyten  
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Zwischenergebnis (bisher Vororientierung) 
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Standort:  1.16 Nuolen - Kiebitz, Wangen 
 
Betreiber/In: KIBAG Dienstleistungen AG KIBAG Marina, Daniel Kallenbrunn, 

Bächaustrasse 69, 8806 Bäch 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Ausbau der Stationierungs-Plätze (Erweiterung 30%) 
- Vergrösserung des Parkplatzangebots in Kombination mit Winterlagerstellplätzen 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Berücksichtigung der Projektarbeit Zukunft Nuolen  
- Lage: angrenzend an BLN-Gebiet Nr. 1406 Obersee und kantonales Naturschutzgebiet 

Nuolen Ried  
- Teilweise innerhalb archäologischer Gebiete 
- Erschliessung: ÖV-Güteklasse D, resp. keine ÖV-Güteklasse, Zufahrt schmal, Parkplatz so-

wie Stationierungsanlage können nur mit Badge betreten werden  
- Revitalisierungsplanung Seeufer (priorisierter Abschnitt mit hohem Nutzen)  
- Fördergebiet Reptilien 
- Wasserpflanzen: Arten auf der roten Liste und invasive Neophyten 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Festsetzung (wie bisher) 
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Standort:  1.18 Seewald, Wangen 
 
Betreiber/In: Genossame Wangen, Leuholz 12, 8855 Wangen 
 
 
 
 
Lokalisation 

 
 
Ausbauvorhaben (gemäss Angaben Betreiber/In) 
 
- Ausbau der Anlage (Bedarf vorhanden), Anbieten von Trockenplätzen. 

 
 
Erhöhter Koordinationsbedarf 
 
- Lage: angrenzend an BLN-Gebiet Nr. 1406 Obersee  
- teilweise innerhalb archäologischem Gebiet  
- Zugang für Öffentlichkeit  
- Erschliessung: Erreichbarkeit mit ÖV, zu wenig Parkplätze 
- Haltung Gemeinde: Soll gleich beibehalten werden wie heute 
- Hochwassergefahr/Murgang: Mittlere Gefährdung 
- Gewässerschutzbereich Au 

 
 
Voraussichtlicher Koordinationsstand: Zwischenergebnis 
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